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Entscheidungsdatum

26.09.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute

2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016
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1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

I423 2293152-1/6E

I423 2293154-1/6E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela GREML über die Beschwerde der XXXX , geb.

XXXX (BF1) und der minderjährigen XXXX , geb. XXXX (BF2), beide StA. Demokratische Republik Kongo, die BF2

gesetzlich vertreten durch die Mutter XXXX , beide wiederum vertreten durch die BBU GmbH, gegen die Bescheide des

Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion Burgenland jeweils vom 11.04.2024, IFA-

Zahl/Verfahrenszahl: XXXX (BF1) und XXXX (BF2), nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 05.09.2024 zu

Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela GREML über die Beschwerde der

römisch 40 , geb. römisch 40 (BF1) und der minderjährigen römisch 40 , geb. römisch 40 (BF2), beide StA.

Demokratische Republik Kongo, die BF2 gesetzlich vertreten durch die Mutter römisch 40 , beide wiederum vertreten

durch die BBU GmbH, gegen die Bescheide des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion

Burgenland jeweils vom 11.04.2024, IFA-Zahl/Verfahrenszahl: römisch 40 (BF1) und römisch 40 (BF2), nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 05.09.2024 zu Recht:

A)

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. B)

Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins.       Verfahrensgang:

1.       Die volljährige Beschwerdeführerin, im Folgenden als BF1 bezeichnet, eine Staatsangehörige der Demokratischen

Republik Kongo (DR Kongo), reiste unrechtmäßig in das Bundesgebiet ein und stellte am 15.12.2022 einen Antrag auf

internationalen Schutz. Am darauHolgenden Tag erfolgte die Erstbefragung durch Organe des öHentlichen

Sicherheitsdienstes und führte die BF1 dabei zu ihren Fluchtgründen befragt aus, dass das Militär sie festgenommen

habe und sie hätte umbringen wollen, weshalb sie das Land verlassen habe.

2.       Am XXXX wurde die minderjährige BF2 im Bundesgebiet geboren, hinsichtlich der die BF2 einlangend mit

09.08.2023 einen Antrag auf internationalen Schutz stellte. 2.       Am römisch 40 wurde die minderjährige BF2 im

Bundesgebiet geboren, hinsichtlich der die BF2 einlangend mit 09.08.2023 einen Antrag auf internationalen Schutz

stellte.

3.        Am 19.09.2023 fand vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, im Folgenden als belangte Behörde oder

BFA bezeichnet, die niederschriftliche Einvernahme der BF1 statt. Hinsichtlich ihres Fluchtgrundes gab sie an, dass der

Krieg in ihre Stadt gekommen sei. Das Militär wäre zu ihnen gekommen und hätten sie nicht gewusst, dass einer ihrer

Kunden Terrorist gewesen sei. Das Militär habe sie umbringen wollen, weil sie geglaubt hätten, dass sie mit den Leuten

Kontakt gehabt hätten. Das Militär habe sie geschlagen. Sie und ihr Mann wären Schneider gewesen und hätten mit
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dieser Sache nichts zu tun gehabt. Sie wären geschlagen worden und werde seitdem ihr Mann vermisst. Für ihre

Tochter würden dieselben Gründe gelten. Mit 25.09.2023 und 18.12.2023 ergingen an das BFA schriftliche

Stellungnahmen, wobei mit 18.12.2023 auch Urkunden zur BF2 vorgelegt wurden.

4.       Mit den verfahrensgegenständlichen Bescheiden des BFA vom 11.04.2024 wurde der Antrag der

Beschwerdeführerinnen auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten

(Spruchpunkt I.) abgewiesen. Zugleich wurde den Beschwerdeführerinnen der Status der subsidiär Schutzberechtigten

zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihnen für die Dauer eines Jahres die befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär

Schutzberechtigte erteilt (Spruchpunkt III.). 4.       Mit den verfahrensgegenständlichen Bescheiden des BFA vom

11.04.2024 wurde der Antrag der Beschwerdeführerinnen auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des

Status der Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.) abgewiesen. Zugleich wurde den Beschwerdeführerinnen der

Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt römisch II.) und ihnen für die Dauer eines Jahres die

befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte erteilt (Spruchpunkt römisch III.).

5.       Jeweils gegen Spruchpunkt I. richtet sich die in Einem per E-Mail vom 15.05.2024 erhobene Beschwerde, in der im

Wesentlichen das bisherige Vorbringen wiederholt wurde. Zudem würden kriegsähnliche Zustände in der Heimatregion

der Beschwerdeführerinnen herrschen. Die Beschwerde wurde dem Bundesverwaltungsgericht samt Verwaltungsakt

mit Einlangen 06.06.2024 vorgelegt.5.       Jeweils gegen Spruchpunkt römisch eins. richtet sich die in Einem per E-Mail

vom 15.05.2024 erhobene Beschwerde, in der im Wesentlichen das bisherige Vorbringen wiederholt wurde. Zudem

würden kriegsähnliche Zustände in der Heimatregion der Beschwerdeführerinnen herrschen. Die Beschwerde wurde

dem Bundesverwaltungsgericht samt Verwaltungsakt mit Einlangen 06.06.2024 vorgelegt.

6.       Am 05.09.2024 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht, Außenstelle Innsbruck, eine mündliche

Beschwerdeverhandlung statt, im Zuge derer die BF1 in Anwesenheit ihrer Rechtsvertretung und einer Dolmetscherin

für die Sprache Swahili einvernommen wurde. Ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der belangten Behörde ist

entschuldigt nicht erschienen.

II.      Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II.      Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zu den Personen der Beschwerdeführerinnen

Die volljährige BF1 ist die Mutter der minderjährigen BF2. Das Verfahren wird als Familienerfahren nach § 34 AsylG

2005 geführt.Die volljährige BF1 ist die Mutter der minderjährigen BF2. Das Verfahren wird als Familienerfahren nach

Paragraph 34, AsylG 2005 geführt.

Die Beschwerdeführerinnen sind Staatsangehörige der Demokratischen Republik Kongo. Die BF1 bekennt sich zum

muslimischen Glauben und gehört der Volksgruppe der Muvira an. Die Identität der BF2 steht fest, nicht hingegen die

Identität der BF1.

Die BF1 ist gesund und arbeitsfähig, die BF2 leidet seit ihrer Geburt an einer Herzerkrankung und beLndet sich in

ärztlicher Behandlung. Ihr wurde ein Atriumspektumdefekt (ASD 3mm) und eine TrikuspidalinsuMzienz II (TI II)

diagnostiziert. Die BF1 ist gesund und arbeitsfähig, die BF2 leidet seit ihrer Geburt an einer Herzerkrankung und

beLndet sich in ärztlicher Behandlung. Ihr wurde ein Atriumspektumdefekt (ASD 3mm) und eine TrikuspidalinsuMzienz

römisch II (TI römisch II) diagnostiziert.

Die BF1 ist in XXXX geboren und lebte bis zu ihrer Ausreise in der Stadt XXXX . Sie besuchte sechs Jahre lang die Schule

und arbeitete dann als Schneiderin. In der DR Kongo leben nach wie vor drei Brüder und zwei Schwestern der BF1. Im

November 2022 reiste die BF1 nach Ruanda aus und erreichte schließlich mittels gefälschtem Reisepass per Flugzeug

Slowenien, von wo aus sie nach Österreich kam und am 15.12.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz stellte.Die

BF1 ist in römisch 40 geboren und lebte bis zu ihrer Ausreise in der Stadt römisch 40 . Sie besuchte sechs Jahre lang die

Schule und arbeitete dann als Schneiderin. In der DR Kongo leben nach wie vor drei Brüder und zwei Schwestern der

BF1. Im November 2022 reiste die BF1 nach Ruanda aus und erreichte schließlich mittels gefälschtem Reisepass per

Flugzeug Slowenien, von wo aus sie nach Österreich kam und am 15.12.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz

stellte.

A m XXXX ist die BF2 im Bundesgebiet geboren und stellte die BF1 am 09.08.2023 für die BF2 einen Antrag auf

internationalen Schutz. Am römisch 40 ist die BF2 im Bundesgebiet geboren und stellte die BF1 am 09.08.2023 für die

BF2 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Mit Bescheiden des BFA jeweils vom 11.04.2024 wurde den Beschwerdeführerinnen der Status einer subsidiär

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/34


Schutzberechtigten zuerkannt.

1.2.    Zu den Fluchtmotiven der Beschwerdeführerinnen

Die BF1 wurde in ihrem Herkunftsland Demokratische Republik Kongo weder aufgrund ihrer Rasse, Religion,

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe noch aufgrund ihrer politischen Gesinnung verfolgt.

Ihr Fluchtvorbringen ist nicht glaubwürdig. Die BF1 wird auch im Fall ihrer Rückkehr in die Demokratische Republik

Kongo mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt sein.

Hinsichtlich der BF2 bestehen keine eigenen Fluchtgründe.

1.3.    Zu den Feststellungen zur Lage in der Demokratischen Republik Kongo

Die aktuelle Situation im Herkunftsstaat (Gesamtaktualisierung 29.06.2022) der Beschwerdeführerinnen stellt sich im

Wesentlichen wie folgt dar:

1.3.1. Politische Lage

Die am 18.2.2006 verkündete Verfassung etablierte ein semipräsidentielles Regierungssystem nach französischem

Muster, in dem die Nationalversammlung auf Vorschlag des Präsidenten den Premierminister wählt (AA 15.1.2021; vgl.

ANPI o.D.). Die Abgeordneten werden in freier und geheimer Wahl vom Volk gewählt. Gleiches gilt auch für Mitglieder

der Provinzialversammlungen, die ihrerseits die Mitglieder der ersten Kammer des Senats bestimmen. Durch die

Verfassung wurden einige föderale Elemente eingeführt (AA 15.1.2021). Der Präsident wird in direkter Wahl für fünf

Jahre gewählt (ANPI o.D.; vgl. FH 28.2.2022), für maximal zwei Amtszeiten (FH 28.2.2022).Die am 18.2.2006 verkündete

Verfassung etablierte ein semipräsidentielles Regierungssystem nach französischem Muster, in dem die

Nationalversammlung auf Vorschlag des Präsidenten den Premierminister wählt (AA 15.1.2021; vergleiche ANPI o.D.).

Die Abgeordneten werden in freier und geheimer Wahl vom Volk gewählt. Gleiches gilt auch für Mitglieder der

Provinzialversammlungen, die ihrerseits die Mitglieder der ersten Kammer des Senats bestimmen. Durch die

Verfassung wurden einige föderale Elemente eingeführt (AA 15.1.2021). Der Präsident wird in direkter Wahl für fünf

Jahre gewählt (ANPI o.D.; vergleiche FH 28.2.2022), für maximal zwei Amtszeiten (FH 28.2.2022).

Die DR Kongo ist seit 2015 in 26 Provinzen mit eigenen Parlamenten und Regierungen gegliedert. Das Parlament der

DR Kongo besteht aus zwei Kammern: Nationalversammlung und Senat. Der Staatspräsident wird direkt gewählt und

hat weitreichende Machtbefugnisse. Durch eine Verfassungsänderung wurde 2011 der zweite Wahlgang bei den

Präsidentschaftswahlen abgeschaHt. Dabei wurde dem Präsidenten das Recht zur Absetzung der Gouverneure und zur

Auflösung der Provinzparlamente eingeräumt (AA 28.8.2019).

In der DR Kongo war Joseph Kabila über das verfassungsgemäße Ende seiner (zweiten und der Verfassung zufolge

letzten) Amtszeit am 20.12.2016 im Amt verblieben. Die Präsidentschafts-, Parlaments- und Provinzratwahlen fanden

mit über zweijähriger Verspätung am 30.12.2018 statt. Überraschend wurde der aus der politischen Opposition

stammende Félix Tshisekedi als Wahlgewinner von der nationalen Wahlkommission CENI ausgerufen. Präsident

Tshisekedi wurde am 24.1.2019 im Amt des Präsidenten vereidigt (AA 28.8.2019).

Die Abstimmung wurde aufgrund von Wählerunterdrückung und Wahlbetrug heftig kritisiert. Beobachter der

katholischen Kirche und der zivilgesellschaftlichen Koalition "Synergy of Citizen Election Observation Missions"

berichteten von massivem Betrug und Unregelmäßigkeiten. Eine unabhängige Auszählung durch die Nationale

Bischofskonferenz der römisch-katholischen Kirche im Kongo (CENCO), die von unabhängigen Rechnungsprüfern

überprüft wurde, ergab, dass Fayulu, ein weiterer Präsidentschaftskandidat 60% der Stimmen erhalten hatte.

Wahlbeobachtern wurde in einigen Fällen der Zugang zu den Wahllokalen verweigert und ausländische Beobachter

durften nicht teilnehmen. Darüber hinaus wurden 1,2 Millionen Wähler in drei Oppositionsgebieten - dem Beni-Gebiet

und Butembo in der Provinz Nord-Kivu sowie Yumbi in der Provinz Mai-Ndombe - von der Stimmabgabe

ausgeschlossen (FH 28.2.2022).

Als Folge der Wahlen im Dezember 2018 wurde zwar der oppositionelle UDPS-Kandidat Felix Tshisekedi zum

Staatspräsidenten ernannt, im Parlament herrscht jedoch eine erdrückende Übermacht der Parteien rund um das

ehemalige Regierungsbündnis FCC. Der FCC kommt auf über 300 Sitze, Tshisekedis Plattform Cach auf 48 und das

Oppositionsbündnis Lamuka auf 99 Sitze (AA 15.1.2021).

Die oben genannten Machtverhältnisse führten zu hitzigen Gefechten rund um die Ernennung von wichtigen

Regierungsposten. Letztendlich gefundene Kompromisse schaHten jedoch nicht die erhoHte politische Stabilität, um

dringend notwendige Reformen aktiv anzugehen. Vielmehr schaHten die Machtkämpfe zwischen den



Regierungspartnern eine Blockadehaltung, welche derzeit noch ungelöst ist (AA 15.2.2021). Die Regierung Ilunga

Ilunkamba ist seit 2019 eingesetzt, gemäß den Mehrheitsverhältnissen im Parlament nach den Wahlen vom Dezember

2018 (ANPI o.D.).

Das politische System in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist in den letzten Jahren durch die Manipulation

des Wahlprozesses durch politische Eliten gelähmt worden. Die Bürger sind nicht in der Lage, grundlegende

bürgerliche Freiheiten frei auszuüben (FH 28.2.2022).

Quellen:

?        AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        AA - Auswärtiges Amt (28.8.2019): Kongo (Demokratische Republik): Politisches Porträt,

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kongodemokratischerepublik-node/innenpolitik/203252,

Zugriff 23.6.2022

?        ANPI - Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (o.D.): Régime politique du pays,

https://www.investindrc.cd/fr/Regime-politique-du-pays, Zugriff 23.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

1.3.2. Sicherheitslage

In Kinshasa und anderen kongolesischen Städten führten in der Vergangenheit wiederholt, teilweise gewalttätige,

Proteste gegen die Regierung zur Verwendung scharfer Munition, Todesopfern und Verletzten, sowie zu zahlreichen

Festnahmen. Die Sicherheitslage ist instabil. Versammlungen, Proteste und bestimmte Veranstaltungen können, selbst

ohne erkennbaren äußeren Anlass, jederzeit zu unvorhersehbaren sicherheitsrelevanten Ereignissen oder

gewalttätigen Ausschreitungen führen und scharfe Gegenmaßnahmen zur Folge haben. Dabei muss auch mit

weitreichenden Störungen des öHentlichen Lebens sowie einer hohen Präsenz von bewaHneten Sicherheitskräften

gerechnet werden (AA 22.6.2022).

Ein unbewältigtes politisches Problem bleiben die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Osten des Landes,

insbesondere in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Ituri und Tanganyika, aber auch in den Provinzen Bas-Uélé, Haut-

Uélé. Manche Regionen innerhalb dieser Provinzen sind nicht unter der Kontrolle staatlicher Sicherheitskräfte. Die

strukturellen Ursachen der Auseinandersetzungen in den Kivu-Provinzen stehen im Zusammenhang mit dem

Völkermord in Ruanda und den anschließenden Vertreibungen und Kämpfen auf dem Gebiet der DR Kongo. Bei den

nicht abreißenden KonZikten handelt es sich um komplexe soziale Auseinandersetzungen um regionale bzw. lokale

Vorherrschaft und den Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen, befeuert von inter-ethnischen Spannungen.

Neben den staatlichen Streitkräften ist eine Vielzahl von Milizen bzw. paramilitärischen Verbänden in den

Krisenprovinzen des Landes aktiv. Allein in den beiden Kivu-Provinzen sind es nach Zählung der Congo Research Group

120 verschiedene bewaffnete Gruppen (AA 15.1.2021).

Es kommt vor allem in der Hauptstadt Kinshasa, aber auch in anderen Ballungsräumen (Matadi, Bukavu, XXXX ,

Kananga etc.), immer wieder zu schweren Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Opposition und

Sicherheitskräften. In den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Orientale, Ituri, Haut-Uele, Tanganyika, Haut-Lomani, Kasai

und Maniema Lnden häuLg kriegerische Handlungen zwischen den zahlreichen Rebellengruppen und der Armee

sowie der MONUSCO statt (BMEIA 23.5.2022). Es kommt vor allem in der Hauptstadt Kinshasa, aber auch in anderen

Ballungsräumen (Matadi, Bukavu, römisch 40 , Kananga etc.), immer wieder zu schweren Ausschreitungen und

Zusammenstößen zwischen Opposition und Sicherheitskräften. In den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Orientale, Ituri,

Haut-Uele, Tanganyika, Haut-Lomani, Kasai und Maniema Lnden häuLg kriegerische Handlungen zwischen den

zahlreichen Rebellengruppen und der Armee sowie der MONUSCO statt (BMEIA 23.5.2022).

In den Provinzen Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo, Ituri, Nord-Kivu, Süd-Kivu, Maniema, Tanganyika, Haut-Lomami, Haut-

Katanga (nur nördliche Gebiete), Lomami, Kasai, Kasai-Central und Kasai Oriental kommt es immer wieder zu

gewaltsamen Zwischenfällen zwischen den kongolesischen Sicherheitskräften und bewaHneten Gruppen,

insbesondere der Allied Democratic Force (ADF). Von der kongolesischen Armee wird derzeit eine GroßoHensive gegen



die ADF durchgeführt, welche zu einer weiteren Zunahme an Gefechten und Gewalt führen kann. Seit 6.5.2021 gilt für

die Provinzen Nord-Kivu und Ituri das Kriegsrecht, ein sogenannter „État de Siège“, durch den die zivilen Regierungen

temporär durch Militär- und Polizeiregierungen ersetzt werden. Die ohnehin angespannte Sicherheitslage könnte sich

vor diesem Hintergrund noch verschärfen (AA 22.6.2022).

Der KonZikt zwischen den Streitkräften der Regierung und den mehr als 15 bedeutenden und miteinander in

Verbindung stehenden illegalen bewaHneten Gruppen hält in den östlichen Provinzen des Landes an (USDOS

12.4.2022). Als Reaktion darauf verkündete der Präsident am 6.5.2021 das Kriegsrecht in den Provinzen Ituri und Nord-

Kivu, das vom Parlament wiederholt verlängert wurde und bis zum Jahresende 2021 [Anm.: und darüber hinaus] in

Kraft blieb. Durch das Kriegsrecht werden Befugnisse von zivilen auf militärische Behörden übertragen, die

polizeilichen Befugnisse erweitert, die Zuständigkeit der Militärgerichte auf zivile Straftaten ausgedehnt, bestimmte

Grundrechte und -freiheiten eingeschränkt und die Immunität bestimmter gewählter Amtsträger (einschließlich

Abgeordneter und Senatoren auf nationaler und Provinzebene) aufgehoben (USDOS 12.4.2022; vgl. FH 28.2.2022). Das

Kriegsrecht wurde im Laufe des Jahres 2021 verlängert und die Zahl der Gewalttaten und der Vertriebenen, die durch

den KonZikt mit den Milizen verursacht wurden, erreichte einen neuen Höchststand (FH 28.2.2022).Der KonZikt

zwischen den Streitkräften der Regierung und den mehr als 15 bedeutenden und miteinander in Verbindung

stehenden illegalen bewaHneten Gruppen hält in den östlichen Provinzen des Landes an (USDOS 12.4.2022). Als

Reaktion darauf verkündete der Präsident am 6.5.2021 das Kriegsrecht in den Provinzen Ituri und Nord-Kivu, das vom

Parlament wiederholt verlängert wurde und bis zum Jahresende 2021 [Anm.: und darüber hinaus] in Kraft blieb. Durch

das Kriegsrecht werden Befugnisse von zivilen auf militärische Behörden übertragen, die polizeilichen Befugnisse

erweitert, die Zuständigkeit der Militärgerichte auf zivile Straftaten ausgedehnt, bestimmte Grundrechte und -

freiheiten eingeschränkt und die Immunität bestimmter gewählter Amtsträger (einschließlich Abgeordneter und

Senatoren auf nationaler und Provinzebene) aufgehoben (USDOS 12.4.2022; vergleiche FH 28.2.2022). Das Kriegsrecht

wurde im Laufe des Jahres 2021 verlängert und die Zahl der Gewalttaten und der Vertriebenen, die durch den KonZikt

mit den Milizen verursacht wurden, erreichte einen neuen Höchststand (FH 28.2.2022).

Unter Berufung auf das Netzwerk für Menschenrechte (REDHO) berichtete das UN-Informationsradio Okapi, dass die

mit Inkraftsetzung des Belagerungszustandes Anfang Mai 2021 zeitweilig vollständig durch die Militärgerichtsbarkeit

ersetzte zivile Strafgerichtsbarkeit in der Provinz Nord- Kivu zumindest teilweise wiedereingesetzt wurde (BAMF

13.6.2022).

Die Zivilbevölkerung ist hauptleidtragend. Teile der Bevölkerung werden aufgrund ihrer (angenommenen)

Zugehörigkeit zu einer Ethnie (Hutu, Tutsi, Nande, Hunde, und zahlreiche andere) oder einer Sprachfamilie

(insbesondere Kinyar-wanda-Sprecher) Opfer von Gewalt. Oftmals sind sie jedoch auch Opfer willkürlicher

Gewalttaten. Die Zahl der Binnenvertrieben bleibt auf einem hohen Niveau und Flüchtlinge müssen nicht selten ein-

bis zweimal im Monat ihren Aufenthaltsort wechseln und erneut Ziehen, weil weitere Plünderungen und Missbrauch

drohen. Internationale Bemühungen zur Befriedung der Situation haben bislang noch keine durchschlagende Wirkung

erzielen können (AA 15.1.2021).

Die kongolesische Armee, sowie sämtliche Rebellengruppen und Milizen ernähren sich außerdem „aus dem Land“, d.h.

sie plündern die Vorräte der Bevölkerung. Nur ein Teil der Ziehenden Bevölkerung kann von UN-Organisationen oder

NGOs unterstützt werden. Bei Rückkehr in ihre Stammesgebiete droht diesen nicht selten erneute Ausplünderung und

physische Gewalt. Insgesamt herrscht in weiten Teilen der Unruheprovinzen des Landes ein Klima der Gewalt und

Vertreibung, dem die Zivilbevölkerung weitestgehend schutzlos ausgesetzt ist. Trotz der Bemühungen der

Friedensmission der Vereinten Nationen, MONUSCO, bleiben erhebliche Schutzlücken bestehen (AA 15.1.2021).

Laut Medienberichten weist ein am 23.5.2022 vorgestellter parlamentarischer Bericht darauf hin, dass innerhalb von

15 Jahren und nur in den ostkongolesischen Territorien Beni (Provinz Nord- Kivu), Irumu und Mambasa (jeweils Ituri),

allesamt EinZuss- und Operationsgebiete der ausländischen, radikal-islamischen bewaHneten Gruppe Forces

démocratiques alliées (ADF), mehr als 15.000 Zivilisten getötet wurden. Die AngriHe auf die Zivilbevölkerung zwischen

den Jahren 2013 und 2018 hätten zu einer ganz erheblichen Steigerung der zivilen Opferzahlen (über 8.000) im

Vergleich zu den Jahren 2008 bis 2012 (150) geführt. In den Jahren 2020 und 2021 hätte die Zahl der zivilen Opfer

weiter zugenommen. Während im Jahr 2020 bei insgesamt 989 dokumentierten AngriHen 2.695 zivile Personen getötet

worden seien, beziHere sich die Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2021 bei insgesamt 1.019 AngriHen auf 4.428. Die ADF

habe verschiedene Orte innerhalb eines Jahres mehrfach angegriHen. Laut Presseberichterstattung der letzten Monate

verübte allein die ADF in ihren derzeitigen EinZuss - und Operationsgebieten, vor allem in den Territorien Beni (Nord -

Kivu) und Irumu (Ituri) aber auch in den Territorien Djugu und Mambasa (jeweils Ituri), Massaker an der



Zivilbevölkerung und weitere AngriHe auf Zivilpersonen, die Vertreibungswellen auslösten. Es kam dabei u.a. zu

Entführungen, sexualisierten Gewalttaten sowie Rekrutierungen und Einsätze n von Kindern in bewaHneten

KonZikten. Berichte über die Präsenz der ADF in der Provinz Süd-Kivu sind bisher nicht (öHentlich) bekannt geworden.

Die US - Überwachungsgruppe Kivu Security Tracker dokumentierte im Zeitraum von Jänner 2022 bis einschließlich

25.5.2022 die ADF u.a. als verantwortlich für mehr als 270 zivile Tote (BAMF 30.5.2022).

Quellen:

?        AA - Auswärtiges Amt (22.6.2022): Demokratische Republik Kongo - Reise- und Sicherheitshinweise,

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kongodemokratischerepublik-

node/kongodemokratischerepubliksicherheit/203202, Zugriff 22.6.2022

?        AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (13.6.2022): BrieLng Notes, Quelle liegt bei der

Staatendokumentation auf

?        BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (30.5.2022): BrieLng Notes,

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-

kw22-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3, Zugriff 29.6.2022

?        BMEIA - Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten (23.5.2022):

Reiseinformationen: Kongo - Demokratische Republik, https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/kongo-dem-rep/, Zugriff 23.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.3. Rechtsschutz / Justizwesen

Während gesetzlich eine unabhängige Justiz vorgesehen ist (USDOS 12.4.2022), ist die Justiz in der Praxis Korruption

und politischer EinZussnahme unterworfen (USDOS 12.4.2022; vgl. FH 28.2.2022). Beamte und andere einZussreiche

Personen unterwerfen Richter häuLg der Nötigung. Richtermangel führt zu langwierigen Gerichtsverfahren,

insbesondere in den Provinzen. Behörden missachten regelmäßig Gerichtsurteile.Während gesetzlich eine

unabhängige Justiz vorgesehen ist (USDOS 12.4.2022), ist die Justiz in der Praxis Korruption und politischer

EinZussnahme unterworfen (USDOS 12.4.2022; vergleiche FH 28.2.2022). Beamte und andere einZussreiche Personen

unterwerfen Richter häuLg der Nötigung. Richtermangel führt zu langwierigen Gerichtsverfahren, insbesondere in den

Provinzen. Behörden missachten regelmäßig Gerichtsurteile.

Disziplinarkommissionen beschäftigen sich mit zahlreichen Fällen von Korruption und Amtsmissbrauch, die in

Entlassungen und Suspendierungen von Richtern münden (USDOS 12.4.2022).

Eine funktionierende und unabhängige Justiz gibt es auch nach dem Präsidentschaftswechsel nicht. Beschäftigte im

Justizdienst werden schlecht und unregelmäßig bezahlt und sind häuLg korrupt. Die zivile Justiz ist mit den zu

bewältigenden Aufgaben überfordert. Nach Einschätzung von nationalen und internationalen Experten, wird es noch

Jahre dauern, bis neu ausgebildetes, motiviertes und angemessen bezahltes Justizpersonal die aktuelle Misere

beenden könnte. Bemühungen ausländischer Organisationen, diesen Zustand mit Seminaren, Sachspenden etc. zu

bessern, zeigen bisher nur geringen Erfolg. Reformen werden versprochen, dürften jedoch Jahrzehnte in Anspruch

nehmen, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen (AA 17.2.2020).

Die Militärjustiz ist für alle Vorgehen von und gegen Soldaten und Polizisten zuständig, sowohl für im Dienst als auch

im Privaten begangene Straftaten. Sie ist überlastet, aber bemüht, ihrer Aufgabe, die StraZosigkeit bei Angehörigen

der Sicherheitsdienste (Streitkräfte, Polizei) zu bekämpfen, gerecht zu werden. Ihr Personal ist in der Regel besser

ausgebildet als das in der Ziviljustiz (AA 17.2.2020).

Die Verfassung sieht das Recht auf ein faires und öHentliches Verfahren, eine unabhängige Justiz und die



Unschuldsvermutung für Angeklagte vor, aber diese Rechte werden nicht immer eingehalten. Die Behörden sind

verpZichtet, die Angeklagten unverzüglich und ausführlich über die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu unterrichten,

erforderlichenfalls mit freier Verdolmetschung, was jedoch nicht immer geschieht. Angeklagte haben das Recht auf

eine Verhandlung innerhalb von 15 Tagen nach Anklageerhebung, doch können die Richter diese Frist auf maximal 45

Tage verlängern. Die Behörden halten sich nur gelegentlich an diese Vorschrift. Die Angeklagten haben das Recht,

anwesend zu sein und sich von einem Verteidiger vertreten zu lassen, was seitens der Behörden gelegentlich

missachtet wird. Die Angeklagten werden nicht gezwungen, auszusagen oder sich schuldig zu bekennen. Die

Angeklagten haben das Recht, Berufung einzulegen, außer in Fällen, in denen es um die nationale Sicherheit,

bewaHneten Raub und Schmuggel geht, über die in der Regel das Gericht für Staatssicherheit entscheidet (USDOS

12.4.2022).

Quellen:

?        AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.4. Sicherheitsbehörden

Die primäre Verantwortung zur Rechtsdurchsetzung obliegt der kongolesischen Nationalpolizei (Police National

Congolaise – PNC). Diese untersteht dem Innenministerium. Die Nationale Geheimdienstagentur (National Intelligence

Agency – ANR) untersteht dem Präsidenten. Ihr obliegt die interne und externe geheimdienstliche

InformationsbeschaHung. Die Streitkräfte der DR Kongo (FARDC) sowie der militärische Geheimdienst unterstehen

dem Verteidigungsministerium. Sie haben primär Verantwortlichkeit in Bezug auf äußere Sicherheit, in der Praxis liegt

ihr Fokus primär auf der inneren Sicherheit. Dem Präsidenten unterstehen die republikanischen Garden (Republican

Guard – RG). Dem Innenministerium untersteht das Direktorat für Migration, das, gemeinsam mit der Polizei, für die

Grenzkontrollen verantwortlich ist (USDOS 12.4.2022).

Die operative Zusammenarbeit zwischen MONUSCO (UN-Friedensmission in der DR Kongo) und der Regierung im

Osten wird fortgesetzt. Die MONUSCO Force Intervention Brigade unterstützte die FARDC-Truppen in Nord-Kivu und

den südlichen Ituri-Provinzen. MONUSCO-Kräfte führten Patrouillen zum Schutz von Binnenvertriebenen vor AngriHen

bewaHneter Gruppen in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu und Ituri durch (USDOS 12.4.2022). Trotz einer

Truppenreduzierung stellt die MONUSCO mit über 16.000 Soldaten und über 1.300 Polizisten nach wie vor eine der

größten UN-Friedensmissionen weltweit dar (AA 15.1.2021).

Die Militärgerichte waren in erster Linie für die Untersuchung der Frage zuständig, ob die Tötungen durch die

Sicherheitskräfte gerechtfertigt waren, und für die Verfolgung der Täter. Obwohl die Militärjustiz einige SSF-Agenten

wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilte, blieb die StraZosigkeit ein ernstes Problem. Die Regierung unterhielt

gemeinsame Menschenrechtsausschüsse mit der MONUSCO und nutzte verfügbare internationale Ressourcen, wie

das von den Vereinten Nationen durchgeführte Programm zur technischen und logistischen Unterstützung von

Militärstaatsanwälten sowie mobile Anhörungen, die von internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

unterstützt wurden (USDOS 12.4.2022).

Die zivilen Behörden üben keine eHektive Kontrolle über die Sicherheitskräfte aus. Das Militär ist notorisch

undiszipliniert. Vorfälle von Informations- sowie WaHenaustausch zwischen kongolesischen Soldaten und

Rebellengruppen gab es im Jahr 2021 weiterhin.

Soldaten und Polizisten begehen regelmäßig schwerwiegende Menschenrechtsvergehen, wie etwa Vergewaltigung und

physische Angriffe. Hochrangige Militärs gehen bei solchen Vergehen oft straffrei aus (FH 28.2.2022).

Laut einem Bericht von GlobalSecurity existiert eine richtige kongolesische Armee, gemessen an modernen Kriterien,

gar nicht. Vielmehr gibt der Staat nur vor, eine zu haben. Die FARDC wurde 2003 aus verschiedenen bewaHneten

Gruppen unterschiedlicher politischer Gruppierungen geformt, die seitdem kaum als einheitlicher Armeekörper in



Erscheinung tritt und durch mangelnde Loyalität, Disziplin und eine kaum vorhandene Befehlskette gekennzeichnet ist.

Daneben leidet die Armee unter schlechter Ausbildung und schlechtem Kriegsmaterial, Korruption, schwachen

Kommandostrukturen, Versorgungsproblemen und unregelmäßiger Bezahlung, was dazu führt, dass Mitglieder der

Armee oft in Plünderungen und Überfällen auf Zivilisten, einhergehend mit massiven Menschenrechtsverletzungen

und selbst am ständigen Hin- und Her-Wechsel zwischen den Fronten beteiligt sind. Laut MONUSCO hat die

kongolesische Armee bedeutende Schritte zur Hebung der Armeedisziplin durch Verfolgung von durch Soldaten

begangenen Menschenrechtsverletzungen unternommen. Trotzdem bleibt StraHreiheit in der Armee weiterhin ein

großes Problem (GS o.D.).

Quellen:

?        AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        GS - GlobalSecurity.org (o.D.): DR Congo Army, http://www.globalsecurity.org/military/world/congo/army.htm,

Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.5. Folter und unmenschliche Behandlung

Das Gesetz kriminalisiert zwar die Anwendung von Folter, dennoch gibt es Berichte, dass die Sicherheitskräfte

weiterhin Zivilisten, vor allem Häftlinge, foltern (USDOS 12.4.2022). Gefangene zahlen häuLg Bestechungsgelder, um

Folter zu vermeiden (FH 28.2.2022).

Viele Beobachter (Menschenrechtsorganisationen, UN-Menschenrechtsbüro, EU-Missionen, NGOs und die Botschaft)

gehen davon aus, dass – entgegen dem in Art. 16 der Verfassung statuierten ausdrücklichen Verbot – Folter in

Gefängnissen, Polizeistationen und geheimen Haftanstalten (sogenannte „cachots“) durch Militär und Sicherheitskräfte

nach wie vor angewandt wird. Dies betriHt nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die Provinzen. Am 20.7.2011 trat ein

Gesetz zum Verbot der Folter in Kraft. Kongolesische Menschenrechtsorganisationen begrüßten das Gesetz und

mahnten angesichts der fortgesetzten Praxis seine gewissenhafte Umsetzung an (AA 15.1.2021).Viele Beobachter

(Menschenrechtsorganisationen, UN-Menschenrechtsbüro, EU-Missionen, NGOs und die Botschaft) gehen davon aus,

dass – entgegen dem in Artikel 16, der Verfassung statuierten ausdrücklichen Verbot – Folter in Gefängnissen,

Polizeistationen und geheimen Haftanstalten (sogenannte „cachots“) durch Militär und Sicherheitskräfte nach wie vor

angewandt wird. Dies betriHt nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die Provinzen. Am 20.7.2011 trat ein Gesetz zum

Verbot der Folter in Kraft. Kongolesische Menschenrechtsorganisationen begrüßten das Gesetz und mahnten

angesichts der fortgesetzten Praxis seine gewissenhafte Umsetzung an (AA 15.1.2021).

Quellen:

?         AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.6. Korruption

Gesetzlich sind Strafen für Korruption durch Beamte zwar vorgesehen, jedoch setzt die Regierung diese Vorgaben

nicht eHektiv um und korrupte Praktiken sind oft mit StraZosigkeit verbunden. Durch behördliche Korruption auf allen



Ebenen sowie in Firmen in Staatsbesitz entgehen der Staatskassa hunderte Millionen US-Dollar pro Jahr (USDOS

12.4.2022).

Korruption ist in der Regierung, den Sicherheitskräften und der Mineralienindustrie weit verbreitet, der öHentliche

Dienst und Entwicklungshilfeversuche sind davon unterminiert. Ernennungen zu hochrangigen Positionen in der

Regierung sind von Nepotismus geprägt. Rechenschafts-Mechansimen sind schwach, und StraHreiheit ist die Norm (FH

28.2.2022).

Im Jahr 2020 schuf Präsident Tshisekedi die Agentur für die Prävention und Bekämpfung von Korruption (APLC). Als

Sonderdienststelle des Präsidialamts ist die APLC für die Koordinierung aller staatlichen Stellen zuständig, die mit der

Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche betraut sind, für die Durchführung von Ermittlungen mit den vollen

Befugnissen der Kriminalpolizei und für die Überwachung der Übergabe von Korruptionsfällen an die zuständigen

Justizbehörden. Die Plattform für den Schutz von Informanten in Afrika stellte fest, dass die Bilanz der APLC

durchwachsen ist und keine sichtbaren Ergebnisse zeigt (USDOS 12.4.2022). Der politische Wille zur

Korruptionsbekämpfung schien jedoch 2021 nachzulassen und zivilgesellschaftliche Gruppen deckten große

Korruptionsfälle in der Regierung des ehemaligen Präsidenten Kabila auf (FH 28.2.2022).

Im aktuellen Ranking von Transparency International für 2021 rangiert die DR Kongo an 169. Stelle bei insgesamt 180

gereihten Ländern (TI 2022).

Quellen:

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        TI - Transparency International (2022): Corruption Perceptions Index 2021,

https://www.transparency.org/en/cpi/2021, Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.7. NGOs und Menschenrechtsaktivisten

Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen sind aktiv und können grundsätzlich frei agieren.

Menschenrechtsorganisationen erfahren auch in der Presse Rückhalt. Im Zuge der Wahlen im Dezember 2018 kam es

zu massiven Einschüchterungswellen von Menschenrechtsverteidigern und aktiver Zivilgesellschaft durch staatliche

Sicherheitskräfte. Nach Ernennung des neuen Staatspräsidenten Tshisekedi kam es zu ersten Anzeichen einer

Entspannung und einem neuen, demokratischeren Umgang mit Menschenrechtsorganisationen. So ordnete der neue

Präsident etwa die Entlassung einer Reihe politischer Gefangener an. NGO-Vertretern zufolge geschehen dennoch

weiterhin nicht nachvollziehbare Verhaftungen von Aktivisten, insbesondere im, dem Wirkungskreis Kinshasas

entzogenen, Osten des Landes. Das Verhältnis zwischen Menschenrechtsorganisationen und insbesondere der

nationalen Polizei PNC bleibt weiterhin angespannt (AA 15.1.2021).

Tausende von NGOs sind in der DR Kongo aktiv, aber viele sehen sich Hindernissen bei ihrer Arbeit ausgesetzt. Vor

allem nationale Menschenrechtsverteidiger sind Belästigungen, willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt (FH 28.2.2022).

Mitarbeiter des Justizministeriums treHen sich mit nationalen NGOs und antworten gelegentlich auf Anfragen seitens

dieser NGOs. Die Regierung kooperiert zwar mit internationalen NGOs und der UNO, aber diese Kooperation ist nicht

konsistent (USDOS 12.4.2022).

Quellen:

?        AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.1.2021): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der

Demokratischen Republik Kongo,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2043855/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-

_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Demokratischen_Republik_Kongo_%28Stand_November_2020%29%2C_15.01.2021.pdf,

Zugriff 20.6.2022

?        FH - Freedom House (28.2.2022): Freedom in the World 2022 - Democratic Republic of the Congo,

https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022, Zugriff 20.6.2022

?        USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): Country Report on Human Right Practices 2021 - Democratic

Republic of the Congo, https://www.ecoi.net/de/dokument/2071135.html, Zugriff 20.6.2022

1.3.8. Allgemeine Menschenrechtslage



Die Verfassung enthält in ihrem 2. Abschnitt (Artikel 11 H.) einen umfassenden Grundrechtskatalog. Die

Menschenrechtslage bleibt gleichwohl unbefriedigend. Durch Soldaten der FARDC und durch die Milizen kommt es

nach wie vor zu willkürlichen Tötungen, körperlichen Misshandlungen, Plünderungen und Zerstörungen.

Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige der kongolesischen Armee (FARDC), der Sicherheitsdienste und der

Polizei sowie der Rebellengruppen treten nach wie vor insbesondere in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Ituri und in

Teilen Tanganykas auf. Die Friedensmission der Vereinten Nationen (MONUSCO) und Beobachter aus der

Zivilgesellschaft machen die FARDC, die Polizei und den Nachrichtendienst weiterhin für knapp die Hälfte der

begangenen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich (AA 15.1.2021).

Zu den bedeutenden Menschenrechtsproblemen gehören glaubwürdige Berichte über: rechtswidrige oder willkürliche

Tötungen, einschließlich außergerichtlicher Tötungen; erzwungenes Verschwinden; Folter und Fälle von grausamer,

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung; harte und lebensbedrohliche Haftbedingungen;

willkürliche Inhaftierung; politische Gefangene oder Häftlinge; ernsthafte Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz;

willkürliche oder rechtswidrige EingriHe in die Privatsphäre; schwerwiegende Missbräuche in KonZikten, darunter

Berichten zufolge rechtswidrige oder weit verbreitete Schädigung der Zivilbevölkerung, gewaltsames

Verschwindenlassen oder Entführungen, Folter und körperliche Misshandlungen oder Bestrafungen sowie

rechtswidrige Rekrutierung oder Einsatz von Kindersoldaten durch illegale bewaHnete Gruppen; usw. (USDOS

12.4.2022).

Gesetzlich ist Pressefreiheit und Meinungsfreiheit vorgesehen, aber die Regierung respektiert dieses Recht nicht

immer. ÖHentliche Kritik an der Regierung oder ihren Beamten kann zu Einschüchterungen, Drohungen und

Verhaftungen führen (USDOS 12.4.2022; vgl. FH 28.2.2022). Journalist in Danger (JED), Human Rights Watch (HRW) und

andere zivilgesellschaftliche Organisationen haben eine zunehmende Unterdrückung von Journalisten unter

Tshisekedis Amtszeit festgestellt. Im Jahr 2021 wurden drei Journalisten ermordet; mindestens 106 weitere wurden

inhaftiert, bedroht, angegriHen und zensiert - ein Anstieg um mehr als das Doppelte gegenüber den gemeldeten

ÜbergriHen im Jahr 2020 (FH 28.2.2022).Gesetzlich ist Pressefreiheit und Meinungsfreiheit vorgesehen, aber die

Regierung respektiert dieses Recht nicht immer. ÖHentliche Kritik an der Regierung oder ihren Beamten kann zu

Einschüchterungen, Drohungen und Verhaftungen führen (USDOS 12.4.2022; vergleiche FH 28.2.2022). Journalist in

Danger (JED), Human Rights Watch (HRW) und andere zivilgesellschaftliche Organisationen haben eine zunehmende

Unterdrückung von Journalisten unter Tshisekedis Amtszeit festgestellt. Im Jahr 2021 wurden drei Journalisten

ermordet; mindestens 106 weitere wurden inhaftiert, bedroht, angegriHen und zensiert - ein Anstieg um mehr als das

Doppelte gegenüber den gemeldeten Übergriffen im Jahr 2020 (FH 28.2.2022).

Die Versammlungsfreiheit ist zwar per Verfassung garantiert, wird aber eingeschränkt (USDOS 12.4.2022; vgl. FH

28.2.2022), vor allem in den östlichen Landesteilen. Die Verhängung des Belagerungszustandes seit dem 6.5.2021 in

den Provinzen Ituri und Nord-Ki

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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